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Tagesordnungspunkt:

Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des 
Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes des Landschaftsverbandes Rheinland 
für das Haushaltsjahr 2015

Kenntnisnahme:

Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses vom 12.12.2016 über die 
Prüfung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes des Landschaftsverbandes 
Rheinland für das Haushaltsjahr 2015 wird gemäß Vorlage Nr. 14/1744 zur Kenntnis 
genommen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Aktionsplanes für 
Gleichstellung, Familienfreundlichkeit und Gender Mainstreaming.

nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

L u b e k
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Zusammenfassung: 
 
Die eingehende Beratung des Berichtes erfolgte in der Sitzung des 
Rechnungsprüfungsausschusses am 12.12.2016. 
In der Sitzung wurde der Beschluss gefasst, den Schlussbericht der 
Landschaftsversammlung Rheinland zur Bestätigung des Gesamtabschlusses 2015 und 
zur Entlastung der LVR-Direktorin zuzuleiten. 
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Begründung der Vorlage Nr. 14/1744: 
 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 12.12.2016 den als Anlage 
beigefügten Schlussbericht besprochen. 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt der Landschaftsversammlung Rheinland, den 
Gesamtabschluss des Landschaftsverbandes Rheinland zum 31. Dezember 2015 und den 
Gesamtlagebericht 2015 in der vom LVR-Fachbereich Rechnungsprüfung geprüften 
Fassung zu bestätigen und der LVR-Direktorin Entlastung zu erteilen. 
 
Der Leiter des LVR-Fachbereiches Rechnungsprüfung 
 
 
L e i c h t 



Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Schlussbericht  

 

über die Prüfung des Gesamtabschlusses zum 31. Dezember 2015 und des Gesamt-

lageberichtes 2015 

 

1. Der Rechnungsprüfungsausschuss erteilt dem Gesamtabschluss zum 31. De-

zember 2015 und dem Gesamtlagebericht 2015 in der Fassung des Berichtes 

über die Prüfung des Gesamtabschlusses zum 31. Dezember 2015 und des Ge-

samtlageberichtes 2015 gemäß § 116 Abs. 6 GO NRW i. V. m. § 101 Abs. 3 

und Abs. 4 GO NRW den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Der Rech-

nungsprüfungsausschuss übernimmt den uneingeschränkten Bestätigungsver-

merk aus dem vorgenannten Prüfungsbericht in der vollständigen Fassung. 

 

2. Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt der Landschaftsversammlung 

Rheinland, den Gesamtabschluss des Landschaftsverbandes Rheinland zum 

31.12.2015 und den Gesamtlagebericht 2015 in der vom LVR-Fachbereich 

Rechnungsprüfung des Landschaftsverbandes Rheinland geprüften Fassung zu 

bestätigen und der LVR-Direktorin Entlastung zu erteilen. 

 

Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk laut Ziffer 1, den der Rechnungsprü-

fungsausschuss vollständig übernimmt, lautet: 

 

„Wir haben den Gesamtabschluss - bestehend aus Gesamtbilanz, Gesamtergebnis-

rechnung, Gesamtanhang und den Gesamtlagebericht - des Landschaftsverbandes 

Rheinland für das Haushaltsjahr vom 01.01.2015 bis 31.12.2015 geprüft. Die Auf-

stellung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes nach den gemeinde-

rechtlichen Vorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden 

Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen 

in der Verantwortung der Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland. Unsere 

Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurtei-

lung über den Gesamtabschluss sowie über den Gesamtlagebericht abzugeben. 

 

Wir haben unsere Gesamtabschlussprüfung nach § 116 Abs.6 i.V.m. § 103 Abs.5 

GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestell-

ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Da-

nach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Ver-

stöße, die sich auf die Darstellung des durch den Gesamtabschluss unter Beachtung 

der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Gesamtlagebericht 
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vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage we-

sentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festle-

gung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit 

und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Landschaftsverbandes 

Rheinland sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen 

der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 

Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im Gesamtabschluss und Ge-

samtlagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung 

umfasst die Beurteilung der Jahresabschlüsse der in den Gesamtabschluss einbezo-

genen Unternehmen, der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der angewandten 

Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzun-

gen der Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland sowie die Würdigung der 

Gesamtdarstellung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes. Wir sind 

der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 

Beurteilung bildet. 

 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

entspricht der Gesamtabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden 

Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und 

vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Er-

trags- und Finanzgesamtlage des Landschaftsverbandes Rheinland. Der Gesamtla-

gebericht steht in Einklang mit dem Gesamtabschluss, vermittelt insgesamt ein zu-

treffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage des 

Landschaftsverbandes Rheinland und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 

Entwicklung zutreffend dar.“ 

 

Köln, den 12.12.2016 

Der Vorsitzende 

 

 

E m m l e r 
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